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Hat der Religionsunterricht Zukunft 
in einer konfessionsneutralen Schweiz?1

1 Heutige Fragestellungen

Der Religionsunterricht (RU2) ist wachsendem Legitimations­
druck ausgesetzt. Historisch betrachtet ist die Schule eine Tochter 
der Kirche. Heute sind für die Schulhoheit in der Schweiz die 
Kantone zuständig. Dies führt zu unterschiedlichen Schulsyste­
men und zu noch verschiedenartigeren Regelungen des Religions­
unterrichts.

Gemeinsam sind allen Kantonen die wenigen Vorgaben durch 
die Bundesverfassung. Mit der Religionsfreiheit besteht unter an­
derem ein Verbot des Zwangs zu religiösem Unterricht. Aber kann 
es in der religiös neutralen Schule einen für alle verpflichtenden 
religiös neutralen Religionsunterricht geben, der nicht durch eine 
Religionsgemeinschaft, sondern vom religiös neutralen Staat ver­
antwortet wird?
Die öffentlichen Schulen werden von christlichen, muslimischen 
und anders- oder nichtgläubigen Kindern besucht. Die neuen 
Zahlen der Religionszugehörigkeit tragen «dazu bei, die Zusam­
menarbeit zwischen Staat und Religionsgemeinschaften in rechts­
gleicher Form weiterzuentwickeln.»3 Damit stellt sich die Frage 
nach dem Platz des Religionsunterrichts in den öffentlichen Schu­
len neu. Der konfessionelle Religionsunterricht ist auf eine gesell­
schaftliche Wirklichkeit hin konzipiert worden, in der die überwie­
gende Mehrzahl der schulpflichtigen Kinder einer der christlichen 
Kirchen angehörte.
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Aber können Menschen in unserer Gesellschaft ihre Religiosität 
im Rahmen schulischer Bildung ebenso thematisieren wie ihre 
Musikalität und ihre sprachlichen Interessen? Der Staat garantiert 
mit dem Religionsunterricht nicht Privilegien der Kirche, sondern 
Grundrechte der Menschen.

Religionsunterricht soll die Menschen befähigen, sich angesichts 
der in der Gesellschaft wirksamen Vielfalt religiöser und weltan­
schaulicher Strömungen eigenständig zu orientieren. Diese der indi­
viduellen Religionsfreiheit verpflichtete Erziehungsaufgabe schließt 
eine Bekenntnisorientierung keineswegs aus. Der von der Verfas­
sung gebotene Schutz vor individuell unerwünschter religiöser Be­
einflussung ist nicht durch eine wertrelativistische Ausgestaltung 
des Unterrichts zu gewährleisten, sondern durch die Möglichkeit 
der Abmeldung vom Religionsunterricht. Wegen diesen Abmel­
dungen werden dann die Religionsstunden von Bildungsdeparte- 
menten oder Rektoraten gern an den Rand des Stundenplans ver­
legt, weil sonst Kinder mitten im Morgen eine Stunde frei haben.

In der Diskussion um den schulischen RU geht es sowohl um 
bildungspolitische, schul- und religionspädagogische Fragen, als 
auch um Fragen des Verhältnisses von Kirche und Staat, bzw. von 
Religionsgemeinschaften und Staat. Es geht um die normativen 
Grundlagen unseres Zusammenlebens. Über welche Werte be­
steht ein Konsens zwischen den Religions- und Weltanschauungs­
gemeinschaften?4 Die berühmte These Böckenfördes lautet, dass 
der freiheitliche Rechtsstaat von Voraussetzungen lebt, die er 
selbst mit den Mitteln des Rechtszwangs nicht garantieren kann, 
von Voraussetzungen, die u. a. aus Religion und Ethos kommen. 
Hier wird deutlich, warum Religionsunterricht der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften in der öffentlichen Schule seinen Platz 
haben sollte.

Der schulische RU ist auch gesellschaftspolitisch bedeutsam. Er 
bewahrt die Kirchen und Religionsgemeinschaften davor, sich in 
ein soziales Getto zurückzuziehen, um dort, von allen kritischen 
Anfragen unbehelligt, eine sektenhafte Religiosität zu pflegen. «Der 
Zwang zu öffentlichen Diskussionen religiöser Überzeugungen ist 
vielleicht das wichtigste Heilmittel gegen den Einfluss fundamen­
talistischer Strömungen in den Religionen.»5 Aus diesem Grund 
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wird die Einführung eines islamischen RU die Integration der 
muslimischen Minderheit in die demokratisch-pluralistischen Gesell­
schaften Europas wesentlich fördern.

Die staatliche Neutralität in religiösen Angelegenheiten verbietet 
zwar Identifikation mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft, 
etwa im Sinne einer Staatsreligion. Sie bedeutet auf der Grundlage 
der Nicht-Identifikation Offenheit für die im politischen Ge­
meinwesen vorhandenen freien Kräfte, zu denen auch die Kirchen 
gehören. Der Staat baut auf seinen Bürgerinnen und Bürgern und 
den in ihm wirkenden Gruppen und Institutionen auf. Es ist des­
halb durchaus legitim, dem Christentum in der öffentlichen Schule 
durch den Religionsunterricht Raum zu geben, wie dies das deut­
sche Bundesverfassungsgericht festhält6.

Fast gleichzeitig, als im laizistischen Frankreich die lange Zeit für 
undenkbar gehaltene Frage aufbrach, ob religiöse Inhalte nicht viel 
stärker Teil der allgemeinen Bildung werden müssten, wurde im 
Kreis der deutschen Religionspädagogik der Vorschlag gemacht, 
auf den Religionsunterricht in der öffentlichen Schule zu verzich­
ten. Beide Konzeptdiskussionen haben auf die deutschsprachige 
und die französischsprachige Schweiz ihre Auswirkungen gehabt. 
Um das Spezifische der Schweizer Situation des RU herauszuar­
beiten, werden wir im Folgenden nach der völkerrechtlichen Ebe­
ne (I) sowohl die deutsche Situation des RU (2) als auch die Schwei­
zer Situation (3) behandeln.

2 Völkerrechtliche Ebene

Bezüglich der Religionsfreiheit in den Schulen ist grundsätzlich 
Art. 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) zu 
beachten. Desgleichen garantiert der Internationale Pakt über bür­
gerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II) in Art. 18 die Reli­
gionsfreiheit. Letzterer hat aber im religionsrechtlichen Bereich 
keine weiterreichenden Folgen, gehen doch seine Garantien nicht 
weiter als die praktisch gleich lautende Gewährleistung der Reli­
gionsfreiheit in Art. 9 EMRK.

Die völkerrechtlich und verfassungsrechtlich geschützte Religions­
freiheit gehört zu den maßgebenden Freiheiten des demokrati- 
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sehen Rechtsstaates. Sie muss sich gerade auch dort entfalten kön­
nen, wo der Staat die Bürgerinnen und Bürger im Sonderstatusver­
hältnis in Anspruch nimmt (Schule, Armee, Gefängnis). Das be­
rechtigt zu der Feststellung, dass der Staat nicht gleichzeitig Schul­
zwang verordnen und den Bereich der Religion ausblenden kann. 
Insofern besitzt der Religionsunterricht eine grundrechtliche 
Legitimation in der Religionsfreiheit, auf die sich Schülerinnen 
und Schüler sowie Erziehungsberechtigte berufen können.

3 Deutsche Situation7

3.1 Rechtslage

Als einziges Unterrichtsfach ist in Deutschland der Religions­
unterricht durch das Grundgesetz (Art. 7 Abs. 3 GG)8 und die 
Landesverfassungen sowie durch Staatskirchenverträge geregelt 
und damit Gegenstand der staatlichen Rechtssprechung. Nach 
Art. 7 GG ist der RU in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme 
der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach (Abs. 3 Satz 1). 
Er wird unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts in Überein­
stimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften 
erteilt (Abs. 3 Satz 2). Nach herrschender Lehre ist damit eine 
«institutioneile Garantie» gegeben, d. h. eine verfassungsrechtliche 
Gewährleistung einer öffentlich-rechtlichen Institution.9 Die Ga­
rantie des Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach erfährt 
durch Art. 141 GG, die so genannte Bremer Klausel, eine Ein­
schränkung. Die institutioneile Garantie findet nicht Anwendung 
in einem Land, in dem am 1. Januar 1949 eine andere landesrecht­
liche Regelung bestanden hat.10

Konsequenzen dieser Verfassungsgarantie sind: Als ordentliches 
Lehrfach muss der RU als selbstständige Lehrveranstaltung mit 
einer angemessenen Wochenstundentafel in die Lehrpläne der ein­
zelnen Klassen eingebaut werden. Der Staat ist Veranstalter dieses 
Unterrichts; er trägt dafür die sachlichen und personellen Kosten. 
Der Staat hat zudem in seinem Bildungssystem staatliche Ein­
richtungen zur Verfügung zu stellen, an denen die Befähigung zur 
Erteilung des RU erlangt werden kann. Daraus ergibt sich die 
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Notwendigkeit einer Gewährleistung religionspädagogischer 
Ausbildung an Pädagogischen Hochschulen im Bereich Grund-, 
Haupt- und Realschule; «darin steckt des Weiteren auch ein 
Element der Garantie der Theologischen Fakultäten, da an ihnen 
die Befähigung zur Unterrichtung an höheren Lehranstalten 
erworben werden kann»11. Der Staat kann diese Ausbildung aller­
dings nur in enger Zusammenarbeit mit den Kirchen gestalten. 
Dasselbe gilt vom Religionsunterricht. Es kann nur von Religions­
unterricht gesprochen werden, wenn er in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt wird. Dieses 
Gebot der Übereinstimmung ist es, das den RU zu einer gemein­
samen Angelegenheit von Staat und Kirchen macht, deren norma­
tive Ausgestaltung eine enge Kooperation von Staat und Kirche 
voraussetzt. Deshalb ist es für eine Religionsgemeinschaft mög­
lich, ihre religionsinternen Bestimmungen zum RU auch in der 
staatlichen Schule einzubringen.12

Von seiner Rechtsstellung her nimmt der RU eine Sonder­
stellung ein, die nicht zuletzt einen erhöhten schulorganisatori­
schen Aufwand zur Folge hat: Er ist ein ordentliches Unterrichts­
fach, das in konfessionell aufgeteilten Gruppen zu erteilen ist und 
neben dem zusätzlich ein Ersatz- oder Alternativfach angeboten wer­
den muss, wenn sich eine genügend große Anzahl von Schüler­
innen und Schülern vom RU abgemeldet hat. Den Erziehungs­
berechtigten steht das Recht zu, über die Teilnahme des Kindes 
am RU zu bestimmen (Art. 7 Abs. 2 GG).13

RU als bekenntnisgebundenes Lehrfach ist weder Religions­
kunde im Sinne von «Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde» 
(LER), noch ökumenischer RU. Die Verfassungsgarantie bezieht 
sich allein auf den vom Staat so gewollten bekenntnisgebundenen 
RU. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil wichtige 
Kriterien festgelegt für die Teilnahme konfessionsfremder 
Schülerinnen und Schüler. Es muss sich nach wie vor um konfes­
sionellen Religionsunterricht handeln, dessen Prägung durch die 
konfessionsfremden Schüler nicht beeinträchtigt werden darf.14

Allein sich auf die verfassungsrechtliche Garantie des RU zu be­
rufen, reicht nicht. Sollte die kirchliche Anbindung der Bevölke­
rung auch in den alten Bundesländern in dem Maße erodieren wie 
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in den neuen Bundesländern sowie in anderen Staaten (Benelux­
staaten, Frankreich usw.), so wird sich die Frage der öffentlichen 
Plausibilität des RU auch in Deutschland stellen.

3.2 'Religiöses Bildungskon^ept

«Insgesamt haben wir eine Entwicklung hinter uns, die den (christ­
lichen) Kirchen wenig Chancen lässt, unter den derzeitigen Bedin­
gungen und in der bisherigen Form Einfluss auf die junge Gene­
ration zu gewinnen», schreibt die letzte Shell-Jugendstudie.15 Die 
Strukturen, in denen sich Jugendliche engagieren, sind kaum hie- 
rarchisiert. Bewegungen, in denen sich Jugendliche organisieren, 
müssen ihnen die Möglichkeit lassen, von Anfang an hundertpro­
zentig mitzuwirken und ebenso jederzeit wieder auszusteigen.

«Da jede und jeder Vierzehnjährige weiß, dass Menschen ab 30 
in der Regel ziemlich <uncoob werden, bevorzugen Jugendliche 
von vornherein Gleichaltrigen-Strukturen. ... Selbst traditionel­
le Jugendverbände wie die christlichen Pfadfindergruppen erfah­
ren einen steten Zulauf von Jugendlichen, wenn sie ihre Losung 
Jugend führt Jugend) in der alltagskulturellen Praxis ernst neh­
men»16.

Was heißt das für den RU? Der RU trifft bei Jugendlichen nur noch 
ausnahmsweise auf Situationen gegebenen Einverständnisses mit 
dem Glauben. Selbst Jugendliche, die sich kirchlich engagieren, hal­
ten dies gegenüber ihren Schulkameraden und Schulkameradinnen 
in der Regel verborgen. Norbert Mette formuliert es so: «Für den 
Großteil der Schülerinnen und Schüler stellt die Teilnahme am RU 
eine Exkursion in eine für sie <fremde Heimat) dar.»17

Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Lehrkräfte. Wie 
können sie im RU den Gegebenheiten einer kulturellen, ethischen 
und religiösen Pluralität Rechnung tragen, ohne den Wahrheitsan­
spruch preiszugeben? Wie können sie die allgemeine Entkop­
pelung von Gesellschaft und Kirche, die auch die Schule betrifft, 
kompensieren? Wie sollen sie die Erosion des lebensweltlichen 
Zusammenhangs von Individuum und kirchlich institutionalisier­
ter Religion ausgleichen?18
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Das könnte über das Konzept der religiösen Bildung gelingen. 
Wenn Bildung als pädagogisches Handeln die Schülerin bzw. den 
Schüler als ganze Person begreift, dann gehört dazu auch die 
Vorstellung von einem sich religiös autonom bildenden Subjekt.

«Den Schülerinnen muss eine persönliche Aneignung mit den 
entsprechenden Freiheitsgraden in der praktischen Ausgestal­
tung und intellektuellen Verarbeitung möglich werden. ... Erst 
dieses Verständnis von der Aufgabe des konfessionell getrage­
nen RU nimmt die Individualität — das persönliche, eben nicht 
vermittelbare Verhältnis des einzelnen zu Gott — ... ernst.»19

Freiheit im Sinne der Aufklärung bedeutet keineswegs Bindungs- 
losigkeit. Es geht vielmehr darum, die Fremdbestimmung abzu­
schütteln und diese durch Bindung zu ersetzen, die aus Einsicht 
erfolgt. «Die Würde des Menschen [auch die Würde einer Erst­
klässlerin] verlangt daher, dass er [bzw. sie] in bewusster und frei­
er Wahl handle, d. h. personal, von innen bewegt und geführt und 
nicht unter blindem innerem Drang oder bloß äußerem Zwang.»20 
Diese Gewährung des erforderlichen Freiraumes für die persönli­
che Entscheidung in Glaubensfragen muss durchlaufende Per­
spektive auch des kirchlichen Verständnisses von Religions­
unterricht in der öffentlichen Schule sein.21

33 Ökumenisches Konzept

Von der hier nur kurz angedeuteten gesellschaftlichen Situation 
des RU wird es für die Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
immer weniger einsichtig, warum im RU nicht zumindest eine öku­
menische Öffnung angestrebt werden soll. Denn die Schülerinnen 
und Schüler können von ihren Erfahrungen her

«mit der Tatsache der Trennung der Kirchen mitsamt den Lehr­
unterschieden und den unterschiedlichen Akzentsetzungen in 
der kirchlichen Praxis so gut wie nichts mehr anfangen. Es ist... 
schon viel erreicht, wenn es gelingt, ihnen die zentralen christli­
chen Glaubenswahrheiten als möglicherweise lebensbedeutsam 
aufzuschlüsseln.»22
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Von daher drängt sich die Frage auf, ob das nicht viel besser in 
Kooperation der Konfessionen geschehen könnte.

Der Deutsche Katecheten-Verein hat diesbezüglich ein Plädoyer 
verfasst, das sich für einen RU einsetzt, der zunehmend von den 
Kirchen gemeinsam verantwortet werden soll.23 In die gleiche 
Richtung zielt ein von der Kammer für Bildung und Erziehung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland im Herbst 1994 vorgelegtes 
Dokument zum RU mit dem Titel <ddentität und Verständigung». 
Es sieht einen konfessionell kooperativen RU als die angemessene 
Gestalt des konfessionellen RU vor.24

Die Aussagen der Deutschen Bischofskonferenz sind vor allem 
aus verfassungsrechtlicher Sicht zu deuten. Die katholischen Bi­
schöfe sehen die

«Gefahr, dass der konfessionell erteilte RU infolge Überfrem­
dung den Schutz der Verfassung verliert, d. h. nicht mehr als 
ordentliches Lehrfach gilt. Andererseits schließt ein RU, der im 
Einklang mit der Verfassung in konfessioneller Gebundenheit 
erteilt wird, ökumenische Gesinnung, Offenheit und Koope­
ration nicht aus.»25

Spätestens hier wird deutlich, dass die Verfassungsgarantie des RU 
die gesamte Diskussion entscheidend beeinflusst.

4 Schweizer Situation

4.1 Rechtslage

Im Unterschied zum deutschen Grundgesetz gibt weder die alte 
noch die neue Bundesverfassung eine Existenzgarantie des RU ab. 
Die Schulhoheit ist in der Schweiz den einzelnen Kantonen zuge­
wiesen. Die Kantone haben einen ausreichenden Grundschul­
unterricht anzubieten, der für alle Kinder offen ist und unter staat­
licher Leitung oder Aufsicht steht.26 Der Schulunterricht ist religi­
ös neutral zu gestalten. Die Lehrpersonen dürfen die religiösen 
Empfindungen der Schüler nicht verletzen.27 Der Unterricht soll 
in einem Klima der Toleranz gestaltet werden.28 Niemand darf zu 
einem religiösen Unterricht gezwungen werden.29 Die erziehungs­
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berechtigten Personen können ihre Kinder vom RU abmelden. 
Nach vollendetem sechzehnten Lebensjahr können Jugendliche 
sich selber abmelden.30

Der Schulunterricht und damit auch der RU an öffentlichen 
Schulen gehört zum Zuständigkeitsbereich der Kantone31. Auch 
die Kompetenz zur Regelung des Verhältnisses des Staates zu den 
Religionsgemeinschaften liegt bei den Kantonen. Diese entschei­
den eigenständig, ob sie den RU als Schulfach einführen oder ob 
sie ihn als Sache der Kirchen sowie der Religionsgemeinschaften 
behandeln und ob und inwieweit sie einen kirchlichen RU im 
Rahmen der Schule unterstützen. Die bundesrechtlichen Vor­
gaben ermöglichen sehr unterschiedliche Schulsysteme mit eben­
so unterschiedlichen Konzepten des schulischen RU und der 
kirchlichen Unterrichtstätigkeit in den öffentlichen Schulen. 
Grundsätzlich müssen wir daher mit 26 verschiedenen kantonalen 
Konzepten rechnen. Dazu kommt aufgrund der Gemeinde­
autonomie in nahezu allen Kantonen eine Unzahl von verschiede­
nen gemeindlichen Regelungen. Wer nun aber damit rechnet, dass 
wenigstens in der gleichen Gemeinde dieselben Grundlagen gel­
ten, hat die Schulautonomie übersehen. Im Gegensatz zu den 
Lehrplänen der 70er und 80er Jahre werden heute Lehrpläne stär­
ker von den Lehrkräften mitbestimmt. «Aufgrund dieser neuen 
Bottom-up-Struktur der Lehrplanformen kommen vermehrt prag­
matische und schulpolitische Argumente ins Spiel. Konfessionelle 
Fragen fallen gewöhnlich nicht mehr ins Gewicht.»32

Der Begriff RU kann in der schweizerischen Diskussion keines­
wegs als so geklärt erachtet werden wie in Deutschland, wie die 
Ausführungen zur Konzeptvielfalt noch zeigen werden. Um sich 
einen Überblick zu verschaffen, war es deshalb erforderlich, den 
aktuellen Stand bezüglich der verschiedenen Regelungen in den 
Kantonen zu untersuchen. Bei diesem Forschungsprojekt beteilig­
ten sich Vertreter von kantonaler, überkantonaler und wissen­
schaftlicher Seite. Im Frühjahr 1998 wurde ein Fragebogen erar­
beitet und an sämtliche Erziehungsdepartemente, an alle römisch- 
katholischen und evangelisch-reformierten Landeskirchen, an alle 
christkatholischen und an alle öffentlich-rechtlich anerkannten jü­
dischen Gemeinden der Deutschschweiz versandt. Die eingegan­
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genen Antworten wurden unter Mitwirkung des Instituts für 
Kommunikationsforschung in Meggen ausgewertet und publiziert.33 

Das deutschschweizerische Forschungsprojekt von 199834 wur­
de von Andrea Belliger im Alleingang im Jahr 2002 wiederholt. 
Die Veränderungen zwischen den beiden Studien wurden in der 
im Herbst 2003 eingereichten Masterarbeit von Karin Furer aus­
gewertet: «Klare Veränderungen sind bezüglich der gesetzlichen 
Verankerung des Religionsunterrichts an der öffentlichen Schule 
feststellbar.»35 Im Folgenden beziehen wir uns auf die neueste 
Studie von 2002.

Den schulischen RU regeln in der Deutschschweiz 10 Kantone 
in einem Gesetz im formellen Sinn: AI, AG, FR, LU, NW, OW, UR, 
VS, ZG, ZH. Elf Kantone kennen keine Regelung des schulischen 
RU, da er nicht erteilt wird oder seine Inhalte in einer Fächergrup­
pe mit der Bezeichnung «Mensch und Umwelt» oder ähnlicher 
Deklaration untergebracht wurden (AR, BL, BS, BE, GL, GR, SG, 
SH, SO, SZ, TG).

15 Kantone geben an, den kirchlichen RU in einem Gesetz im for­
mellen Sinn festzuhalten: AI, AG, BL, BS, BE, FR, GL, GR, LU, 
NW, OW, SG, UR, VS, ZG. Ein Kanton kennt keine Regelung 
(AR). In zwei Kantonen basiert der konfessionelle RU auf einer 
Weisung des Erziehungsdepartements (SH, SZ). Der Kanton SO 
kennt eine Empfehlung des kirchlichen RU. Dem konfessionellen 
RU im Kanton TG liegt eine Verordnung zugrunde. Im Kanton 
ZH beruht der kirchliche RU auf einer Richtlinie des Regierungsrates.

4.2 Kon^eptvielfalt

Phänomenologisch sind verschiedene Schulsysteme und auch sehr 
unterschiedliche Konzepte des RU und der kirchlichen Tätigkeit in 
der öffentlichen Schule festzustellen: Konfessioneller Unterricht 
im Raum der Schule, aber ohne Mitverantwortung der Schule; kon­
fessioneller RU im Rahmen des schulischen Lehrkanons in Ab­
sprache mit der Schule, aber in Verantwortung der Kirchen; kon­
fessionell neutraler christlicher RU in der Verantwortung der 
Schule und allenfalls - nach Absprache - unter personeller Mit­
wirkung der Kirchen.
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Dieses Nebeneinander verschiedenster Konzepte des schuli­
schen RU und Bibelunterrichts an der Volksschule ist nur schwer 
zu überblicken. Deshalb waren wissenschaftliche Bemühungen 
nötig, um diese Situation zu klären und Konzepte für die Zukunft 
aufzuzeigen.36 Dabei wird von Autoren auch die Frage gestellt, ob 
der Staat einen christlichen RU in alleiniger Trägerschaft führen 
kann.37

Das genannte Forschungsprojekt hat die Vielfalt des «staatlichen 
und kirchlichen RU an den öffentlichen Schulen der Deutsch­
schweizer Kantone»38 und der Romandie39 untersucht und dabei 
idealtypische Konzepte von Religionsunterricht herausgearbeitet. 
Schulischer RU wird erteilt:
1. durch die staatlichen Schulen ohne Mitverantwortung der öf­

fentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften,
2. mit Verantwortung der öffentlich-rechtlich anerkannten Reli­

gionsgemeinschaften40 oder
3. durch die öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemein­

schaften in Zusammenarbeit mit dem Staat.
Kirchlicher, konfessioneller RU wird erteilt: 
1. ohne Zusammenarbeit mit dem Staat, 
2. in Zusammenarbeit mit dem Staat, in den Räumen der Schule 

außerhalb der Wochenstundentafel,
3. innerhalb der Schule innerhalb der Wochenstundentafel und
4. je nach Kanton mit mehr oder weniger Mitsprachemöglichkeiten 

des Staates in Fragen des kirchlichen, konfessionellen RUs.
In allen Kantonen wird schulischer und/oder kirchlicher Religions­
unterricht erteilt, in acht der 26 Kantone indes nur kirchlicher. In 
18 von 21 Kantonen der deutschsprachigen Schweiz gibt es in den 
Primarschulen noch konfessionellen RU. In den Trennungs- 
Kantonen Genf und Neuenburg ist in laizistischer Tradition jeder 
schulische RU ausgeschlossen. Es werden aber für den kirchlichen 
RU dennoch Schulräume zur Verfügung gestellt. In den 
Westschweizer Kantonen wird, wie in Frankreich, die Frage disku­
tiert, ob nach den Blutbädern der Sonnentempler41 und nach dem 
11. September 2001 und dem 11. März 2004 nicht auch in einer 
laizistischen Schule ein schulischer RU angeboten werden müsste, 
der über die großen religiösen Traditionen informiert42
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Im Rahmen einer Reform der Volksschule wurde im Kanton St. 
Gallen Religion in den Fachbereich «Mensch und Umwelt» inte­
griert. Für diesen Teilbereich tragen die beiden Landeskirchen die 
Verantwortung. Der Lehrplan wurde gemeinsam zwischen den 
Kirchen und der Schule erarbeitet. Mit Ausnahme einiger konfes­
sioneller Fenster (Sakramente, Kirchenkunde) werden die Inhalte 
konfessionsübergreifend formuliert. D. h., Klassen können nach 
wie vor in konfessionellen Gruppen unterrichtet werden; ökume­
nischer RU ist aber möglich geworden.43

Der Kanton Zürich führte 1991 auf der Oberstufe einen interkon­
fessionellen RU ein. Dieser konfessionellkooperative RU (KokoRu) 
wird weiterentwickelt zugunsten eines interreligiösen RU mit dem 
Namen «Religion und Kultur». Nach den Konzeptvorstellungen 
soll dieses neue Fach «ein Ort des interreligiösen und interkultu­
rellen Lernens sein. Das neue Fach sollte allen Schülerinnen und 
Schülern [ohne Abmeldungsmöglichkeit] sowohl <unsere religiö­
sen und kulturellen Wurzelt« aufzeigen, als auch Einblick in Wert­
vorstellungen verschiedener Religionen und Weltanschauungen er­
möglichen und so zur Integration beitragen.»44 Der Bildungsrat er­
wartet keinen Konflikt mit dem Grundrecht der Religionsfreiheit, in­
dem er wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straß­
burg unterscheidet zwischen teaching in religion und teaching about 
religion.^

In Zukunft sollen laut Regierungsrat des Kantons Zürich die 
Gemeinden von der Pflicht entbunden werden, Bibelunterricht 
anzubieten. Der Kanton Zürich wird dazu keine Beiträge mehr 
bezahlen. Eine Petition, für die in zwei Monaten 20000 Unter­
schriften zusammengekommen sind, verlangt aber die Weiter­
führung des Schulfachs Biblische Geschichte an den Volksschulen 
des Kantons Zürich.46 Gegen Abbaupläne meldet sich auch hier 
politischer Widerstand.47

Wer wird die neuen Fächer unterrichten? In Zürich sind es die 
Oberstufenlehrkräfte, in den Waadtländer Gymnasien sollten zu­
erst Absolventinnen und Absolventen der Theologie ausgeschlos­
sen werden. Schließlich entschied man sich dafür, verschiedene Ty­
pen von Lizenzen anzuerkennen, u. a. auch die der Geisteswissen­
schaften (mit erstem Fach <Histoire et Sciences des religions>) und 
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die Lizenz in Religionswissenschaften von der Evangelischen Theo­
logischen Fakultät Lausanne.48

Der konfessionelle RU und der konfessionskundliche RU werden 
auch in mehrheitlich katholischen Kantonen, wie z. B. im Kanton 
Luzern, auf der Ebene der Volksschule49 und im Gymnasium50 
miteinander kombiniert. Das Modell des RU in Verantwortung der 
Religionsgemeinschaft wird gleichzeitig weiterentwickelt.

43 Islamischer Religionsunterricht

Im Kanton Luzern wird erstmals islamischer RU erteilt in den Ge­
meinden Kriens und Ebikon51. Dem stand das Gesetz über die Volks­
schulbildung des Kantons Luzern52 nicht im Wege. Darin heißt es 
in § 5, dass sich die Volksschule ausgehend von der christlichen, 
abendländischen und demokratischen Überlieferung nach Grund­
sätzen und Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz, Solida­
rität und Chancengleichheit richtet. Die öffentlich-rechtliche Anerken­
nung der Religionsgemeinschaft ist dafür ebenfalls nicht erforderlich.53 

Der islamische RU wird in deutscher Sprache gehalten. Der Lehr­
plan stammt vom Institut für internationale Pädagogik und Didak­
tik (IPD) in Köln. Eine Lehrperson, im Besitz des Luzerner Primar­
lehrerdiploms, ließ sich in Köln für islamischen RU ausbilden. Der 
Unterricht ist so aufgebaut, dass Muslime unterschiedlicher Rechts­
schulen des Islams daran teilnehmen können. Die Verantwortung 
für die Zuteilung von Raum und Zeit liegt bei den Schulleitungen 
der einzelnen Gemeinden.

«Das Angebot in Kriens und Ebikon ist in enger Zusammenar­
beit mit den örtlichen Schulleitungen und Schulpflegen entstan­
den. Von kantonaler Seite bestanden ebenfalls Kontakte zu den 
Initianten. Eine formelle Genehmigung für das Vorhaben war 
aber nicht notwendig. Auch eine Aufsicht auf Grund der gesetz­
lichen Regelungen ist laut Regierungsantwort nicht notwendig. 
Die Verantwortlichen waren auch nicht verpflichtet, ihre Mate­
rialien dem Amt für Volksschulbildung vorzulegen. Doch hätten 
sie es freiwillig getan.»54

Der islamische RU wurde im Kanton Luzern ermöglicht, weil die 
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Latte der öffentlich-rechtlichen Anerkennung des Islams nicht über­
sprungen werden musste. Aber spätestens bei der Finanzierung die­
ses RU stellt sich die Frage der öffentlich-rechtlichen Anerken­
nung wieder.

Angesichts der Tatsache, dass in der Schweiz «heute schätzungs­
weise 400 000 Muslime» leben, wie der Islamwissenschaftler der 
Universität Luzern, Samuel Behloul, betont55, ist davon auszuge­
hen, dass weitere Initiativen folgen werden. Ansonsten wird der 
islamische RU für Schulkinder in deren Freizeit angeboten von 
ausländischen Imamen, die die hiesigen Verhältnisse nicht kennen. 
In Deutschland und der Schweiz ist eine Diskussion über den so 
genannten <Hinterhof-Fundamentalismus> in Gang gekommen,

«die daher rührt, dass Berichten zufolge in manchen Koranschu­
len extremistisches Gedankengut verbreitet werde. ... Ein weite­
res Ziel wird deshalb auch darin gesehen, in der Schweiz selber 
islamische Geistliche auszubilden, die die Landessprache spre­
chen und die hiesigen Verhältnisse bestens kennen. Dies setzt 
voraus, dass die Lehrkräfte selber an geeigneten Ausbildungs­
stätten ausgebildet werden können. Die Errichtung eines univer­
sitären islamischen Lehrstuhles oder noch besser einer islami­
schen Fakultät wird deshalb als langfristiges Anliegen genannt.»56

4.4 Perspektiven

Der RU wird also — kurz zusammengefasst - von den Religions­
gemeinschaften erteilt: von christlichen Kirchen, aber auch von 
islamischen Organisationen. Daneben gibt es konfessionskundli- 
chen RU. Das Ergänzungsfach Ethik für Schülerinnen und Schüler, 
die sich vom RU abmelden lassen aufgrund von Art. 15 BV Abs. 4, 
findet im Unterschied zu Deutschland und Österreich in der 
Schweiz wenig Verbreitung, da es administrativ zu aufwendig sei, 
evangelischen, katholischen, christkatholischen, islamischen RU zu 
organisieren und dazu noch ein Ergänzungsfach für Abgemeldete 
anzubieten.

Hat der RU der Religionsgemeinschaften, der bisher als konfes­
sioneller RU bezeichnet wurde, eine Zukunft?
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Wie auch immer die rasante Schulentwicklung weitergehen wird, 
religiöse Grundbildung wird in der Schule ein Thema sein, ob als 
eigenständiges Fach, wie in der Zentralschweiz geplant57, als Teil 
des Fachbereichs <Mensch und Umwelt) wie in St. Gallen oder als 
ökumenischer RU wie in Graubünden. Daneben wird es auch RU 
der Religionsgemeinschaften geben, sofern die Religionsgemein­
schaften kompetente Lehrpersonen zur Verfügung stellen können.

Durch die Akademische Ausbildung der Lehrpersonen mit der 
Einführung der Pädagogischen Hochschulen ist zu befürchten, 
«dass der Graben zwischen Katecheten(innen) und Lehrpersonen 
größer wird, da sich in Zukunft die Ausbildungsniveaus noch stär­
ker voneinander unterscheiden werden als heute.»58 Im (Bericht 
über die gesamtschweizerische Befragung der katholischen Reli­
gionslehrerinnen auf der Oberstufe) wurde 1993 der Wunsch, 
«sich mit dem bekenntnisgebundenen RU aus der Schule zurück­
ziehen zu können, festgestellt und als offensichtlicher und statis­
tisch signifikanter Trend bezeichnet.»59 Im Bericht wird auch 
geklagt über das schlechte Image der Kirche und des RU in der 
Schule. Erkennbar wird, «dass sich der Bruch zwischen den 
Ansprüchen der Kirchenleitung und den Erwartungen der Kirchen­
basis auch deutlich auf das Berufsbild und die Person des Kate­
cheten und der Katechetin auswirkt, indem er zu Identifikations­
problemen führt.»60 Diesem Phänomen wird sich das neue «Religions­
pädagogische Institut» an der Theologischen Fakultät der Uni­
versität Luzern stellen müssen.

In den Bereich konfessionskundlicher RU würden die Religions­
wissenschaftler gerne stärker einsteigen61. Es ist die wichtige Fra­
ge zu klären, wer in Zukunft den RU erteilen wird.
Schule und Kirchen haben erkannt, dass das frühere Neben- und 
Miteinander von Staat/Schule und Landeskirchen angesichts der 
neuen Bevölkerungsstruktur nicht mehr unverändert weiter beste­
hen kann. In der kleinen Schweiz spielt sich in einem überschau­
baren Rahmen etwas ab, was auch im europäischen Raum zu be­
obachten ist: «verschiedene theoretische Ansätze und Überzeu­
gungen führen je nach Situation zu unterschiedlichen Realisierun­
gen in der Praxis.»62
Eggenberger sieht zwei Tendenzen für die Zukunft:
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- Wo die Verantwortung für den RU bei der Zusammenarbeit mit 
der Schule ganz bei den Kirchen liegt, wird sich der RU «in Rich­
tung eines gemischtkonfessionellen/ökumenischen RU» ent­
wickeln. «In der Praxis ist dies meist kein Problem, da die aller­
meisten Themen und Inhalte den verschiedenen Konfessionen 
gemeinsam sind und Religionspädagogen und Unterrichtende 
sehr häufig gewohnt sind, über die Konfessionsgrenzen hinweg 
zusammenzuarbeiten.»63

— Wo die Verantwortung für den RU ganz bei der Schule liegt, 
bzw. wo der Schule in der Zusammenarbeit mit den Kirchen die 
Hauptverantwortung zukommt, «verändert sich der bisher über- 
konfessionelle/konfessionell neutrale RU in Richtung eines multi­
kulturell offenen Faches.»64

Führt dies «die Kirchen auf längere Sicht aus den Schulen heraus, 
da der Nutzen eines konfessionellen Unterrichts für das Leben 
und die Relevanz entsprechender Tradition für die Bewältigung 
heutiger Probleme nur wenigen einsichtig sind»65? Selber bin ich 
nicht so pessimistisch, sondern plädiere für die verschiedenen For­
men des RU in der öffentlichen Schule je nach religionssoziologi­
schen Gegebenheiten.66

Mit rechtlichen Erwägungen allein ist aber die Frage nach der 
Zukunft des RU als Lehrfach an den öffentlichen Schulen letztlich 
nicht zu beantworten. Die künftige Rechtsform hängt von der in­
haltlichen Lebensfähigkeit dieses Unterrichts ab, nicht umgekehrt. 
Deshalb wird eine Konsolidierung letztlich nur von denjenigen 
bewirkt werden können, welche den RU inhaltlich zu verantwor­
ten haben — von den Kirchen und von den Religionslehrerinnen 
und Religionspädagogen. Dies beinhaltet den Aufruf zu entspre­
chender Ausbildung, Weiterbildung und Motivation der Lehrkräf­
te für ihre nicht ganz einfache Aufgabe. Die Kirchen und 
Religionsgemeinschaften müssen sich zu ihrem Bildungsauftrag 
aktiv bekennen und sich für eine angemessene Gestaltung des Re­
ligionsunterrichts in die Pflicht nehmen lassen.

Der Religionsunterricht bedarf in Anbetracht seiner rechtlichen 
und tatsächlichen Rahmenbedingungen der Bereitwilligkeit beider 
Seiten — des Staates wie der Kirchen oder Religionsgemeinschaften - 
zur Zusammenarbeit.
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